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EU-Richtlinie REACH:  
Registrierungspflicht für Stoffe in Produkten  

 
 
Die Situation 
REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. Diese neue Chemika-
liengesetzgebung der EU regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Einschränkung von Stoffen, 
die in der EU hergestellt oder in die EU importiert werden.  
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Grundsätzlich muss jeder EU-Hersteller oder Importeur 
alle Stoffe bei der europäischen Chemikalien-agentur 
ECHA registrieren, wenn er davon mehr als  
1 Tonne pro Jahr in der EU verkauft. Die Registrie-
rungspflicht gilt für Stoffe (d.h. Ebene CAS-Nummer) 
und nicht für Erzeugnisse. Doch muss z.B. bei Import 
eines Erzeugnisses in die EU jeder Stoff registriert 
werden, der von diesem Erzeugnis absichtlich freige-
setzt wird. Dies wirft Fragen auf, die jeweils im Detail 
abzuklären sind. 
 
Die EU-Behörden werden eine Liste von verdächtigen 
Stoffen erstellen, welche mittelfristig von Einschrän-
kungen oder Verboten betroffen sein werden. Die 
Stoffverbote der Elektronikbranche (RoHS) bleiben be-
stehen. 
 
Gleichzeitig wird das EU-Sicherheitsdatenblatt leicht 
verändert. Chemikalien dürfen zudem nur noch für jene 
Verwendungen eingesetzt werden, die im Sicherheits-
datenblatt aufgeführt sind.  
 
 

 
Ihre Herausforderungen 
• Kennen Sie REACH und dessen Anforderungen? 
• Wissen Sie, ob und wie Ihre Produkte von REACH betroffen sind und wie Sie REACH-relevante Stoffe in 

Ihren Produkten identifizieren können? 
• Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Roh- und Hilfsstoffe weiterhin und ununterbrochen lieferbar sind?  
• Wie gehen Sie um mit Forderungen von Kunden?  
• Wie gehen Sie vor, wenn Sie allenfalls selber für die Registrierung von Stoffen sorgen müssen? 
 
Unser Angebot 
• Wir beraten Sie, inwieweit REACH auf Ihre Produkte anwendbar ist.  
• Wir unterstützen Sie bei der Identifikation Ihres Handlungsbedarfes innerhalb der Lieferkette. 
• Wir informieren Sie, welche rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Risiken mit REACH auf Sie zukom-

men und wie Sie entsprechende Vorkehrungen treffen können. 
• Wir verfolgen die Entwicklung der Umsetzung von REACH intensiv. Wir interpretieren die Fachliteratur 

für Sie und stellen Ihnen entsprechende Informationsquellen zur Verfügung. 
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